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Einleitung 

Den Anstoß zu dieser Arbeit hat die Frage nach der Auslegung und Fort-
bildung von Tarifverträgen gegeben. Wenn man sich diesem Problemkreis 
widmet, stößt man sehr bald auf den Zusammenhang der Auslegungsmetho-
dik bei Tarifverträgen mit der bei Gesetzen und Rechtsgeschäften. Für die 
Auslegung von Tarifverträgen sollen entweder die Regeln der Gesetzesaus-
legung oder die der Rechtsgeschäftsauslegung gelten. Will man in diesem 
Streit Stellung nehmen, so muß man zunächst diese Methodiken untersu-
chen. 

Hersehel sah sich in einem Beitrag zur Auslegung der Tarifvertragsnor-
men in folgendem Zwiespalt: "Man kann diesen Gegenstand (die Ausle-
gung von Tarifverträgen, Anm. d. Verf.) nicht gründlich erörtern, ohne auf 
die Methodik der juristischen Interpretation im allgemeinen einzugehen; 
andererseits darf man bei ihr nicht zu lange verweilen, weil sonst die spezi-
fisch tarifvertragsrechtlichen Fragen zu kurz kämen." 1 Diesem Dilemma 
kann man in einer monographischen Darstellung zwar theoretisch entgehen, 
da nach der Behandlung der allgemeinen methodischen Fragen noch belie-
big viel Raum für Einzelheiten der Tarifvertragsauslegung bleibt. Die 
Begrenzung der Stoffülle wird aber auch in einer solchen Arbeit zum Pro-
blem. So sind hier aus Raumgründen z. B. Satzungen und Vereinsbeschlüsse 
aus der Betrachtung der Auslegung von Rechtsgeschäften ausgenommen, 
obwohl ihre strukturelle Nähe zum Tarifvertrag ihre Untersuchung vielver-
sprechend erscheinen läßt. Bei Tarifverträgen wurde die Auslegung und 
Fortbildung des schuldrechtlichen Teils ausgeklammert. 

Ziel der Arbeit ist es, die methodischen Grundfragen der Auslegung und 
Fortbildung (oder Ergänzung) von Gesetzen, Rechtsgeschäften und Tarifver-
trägen zu erörtern. Dazu wird zunächst die Auslegung und Fortbildung von 
Gesetzen besprochen. Hier geht es vor allem um das Auslegungsziel, die 
Art und Rangfolge der Auslegungsmittel und die Voraussetzungen der 
Rechtsfortbildung. Ähnliche Fragen stellen sich bei der Auslegung und 
Ergänzung von Rechtsgeschäften, die im zweiten Teil untersucht wird. 
Zusätzlich treten dabei auch Formfragen auf. Bevor dann die Auslegung 
und Fortbildung von Tarifverträgen behandelt wird, soll ein Vergleich zwi-
schen der Auslegung und Fortbildung von Gesetzen und der Auslegung und 
Ergänzung von Rechtsgeschäften Aufschluß auf die Unterschiede und 

1 Herschel, FS für E. Molitor, S. 178. 
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Gemeinsamkeiten dieser Methodiken geben. Die Methodenfragen bei Tarif-
verträgen werden dann in Anlehnung an die zuvor gewonnenen Erkennt-
nisse dargelegt. 



1. Teil 

Die Interpretation von Gesetzen 

1. Kapitel 
Die Auslegung im engeren Sinne 

A. Der Grund für die Auslegung 

Gern. Art. 20 Abs. 3 GG sind Rechtsprechung und vollziehende Gewalt 
an Recht und Gesetz gebunden. Art. 97 Abs. 1 GG unterwirft den Richter 
noch einmal ausdrücklich dem Gesetz. Das bedeutet, daß richterliche und 
behördliche Entscheidungen nach dem Inhalt des Gesetzes zu treffen sind. 
Damit ist der Gesetzesinhalt aber zugleich für alle anderen Rechtsanwender 
ausschlaggebend, sollen ihre Aussagen im Rechtsverkehr verwertbar sein. 
Denn jede Rechtsbeziehung kann vor Gericht enden, wo nur solche Rechts-
ansichten Aussicht auf Erfolg haben, die der Gesetzesbindung des Richters 
Rechnung tragen. 

In zahlreichen Fällen ist es ohne weiteres möglich, den zu beurteilenden 
Sachverhalt unter eine Norm zu subsumieren. Häufig ist aber unklar, ob 
einzelne Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Der Gesetzesinhalt muß dann, 
zumindest soweit er für die Lösung des Falles von Bedeutung ist, ermittelt 
werden. Diese Ermittlung des Gesetzesinhalts wird als Auslegung bezeich-
net l . Ein Gesetz wird also ausgelegt, um die Entscheidung eines Falles 
nach dem Gesetz zu ermöglichen. 

Wie der Inhalt des Gesetzes zu ermitteln ist, ergibt sich nicht aus der 
Gesetzesbindung. Art. 20 Abs. 3, 97 Abs. I GG legen nur fest, daß das 
Gesetz maßgeblich für die Entscheidung ist, geben aber keine Anhalts-
punkte für die Auslegung. Bevor man aber nach den Mitteln der Auslegung 
fragt, ist ihr Ziel näher zu bestimmen. Zwar wurde bereits festgestellt, daß 
das Ziel der Auslegung die Ermittlung des Gesetzesinhalts ist; damit ist 
aber noch nichts darüber ausgesagt, was Gesetzesinhalt sein kann. Ist es ein 
objektiver, vom Willen der Urheber des Gesetzes und des Auslegenden 

1 Hassold, ZZP 94 (1981), S. 192; Larenz, Methodenlehre, S. 204, 312; Men-
nicken, Gesetzesauslegung, S. 10; Zippelius, Methodenlehre, S. 39. Nach der hier 
verwandten Terminologie ist die Auslegung im engeren Sinne gemeint. 


